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§ 197 ABGB Wirkungen

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Zwischen dem Annehmenden und dessen Nachkommen einerseits und dem Wahlkind und dessen im
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme minderjahrigen Nachkommen andererseits entstehen mit diesem
Zeitpunkt die gleichen Rechte, wie sie durch die Abstammung begriindet werden.

2. (2)Wird das Wahlkind durch Ehegatten als Wahleltern angenommen, so erléschen mit den in§ 198 bestimmten
Ausnahmen die nicht bloB in der Verwandtschaft an sich (§ 40) bestehenden familienrechtlichen Beziehungen
zwischen den leiblichen Eltern und deren Verwandten einerseits und dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Annahme minderjahrigen Nachkommen andererseits mit diesem Zeitpunkt.

3. (3)Wird das Wahlkind nur durch einen Wahlvater (eine Wahlmutter) angenommen, so erldschen die
familienrechtlichen Beziehungen nach MaRRgabe des Abs. 2 zum leiblichen Vater (zur leiblichen Mutter) und zu
dessen (deren) Verwandten. Dem nicht verdrangten leiblichen Elternteil gegenlber hat das Gericht das Erléschen
auszusprechen, wenn dieser dem zustimmt. Das Erléschen wirkt vom Zeitpunkt der Abgabe der
Zustimmungserklarung an, frihestens jedoch vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme an.

4. (4)Nimmt ein Ehegatte, ein eingetragener Partner oder ein Lebensgefahrte das Kind seines Ehegatten,
eingetragenen Partners oder Lebensgefahrten an, so erldschen die familienrechtlichen Beziehungen nach
Mal3gabe des Abs. 2 lediglich zum anderen Elternteil und zu dessen Verwandten.

In Kraft seit 01.08.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/198
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/40
file:///

	§ 197 ABGB Wirkungen
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


